
Grundpflege an Stelle von Krankenhauspflege
(§37,1 SGB V und § 198 RVO)

Pauschale je Hausbesuch AOK, LKK 18,54 €
VdAK 18,78 €
BKK, IKK 18,61 €

Anleitung in der Behandlungs- AOK, LKK 7,50 €
Pflege (zusätzlich zum Preis VdAK 7,60 €
der Behandlungspflegeleistung) BKK, IKK 7,53 €

Anleitung in der Grundpflege AOK, LKK 8,50 €
(zusätzlich zum Preis der VdAK 8,60 €
Grundpflege) BKK, IKK 8,53 €

Zuschläge
für ärztlich verordnete Leistungen AOK, LKK 1,64 €
bei Kindern VdAK 1,66 €
Im Alter von 0 – 6 Jahren BKK, IKK 1,63 €

bei ärztlich verordneten AOK, LKK 1,90 €
Nachteinsätzen VdAK 1,93 €
von 20:00 Uhr – 6:00 Uhr BKK, IKK 1,89 €

An Sonn- und Feiertagen AOK, LKK 1,27 €
VdAK 1,06 €
BKK, IKK 1,04 €

gültig ab 
01. April 2009



Leistungen 
Leistungen nach § 37,1, § 37,2 und § 38 müssen vom
Arzt verordnet und von der Krankenkasse genehmigt sein.
Bei Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse 
(Orts-, Ersatz-, Betriebs und Innungskrankenkassen), 
die die Rahmenvereinbarungen anwenden, werden 
die Gebühren direkt mit der Krankenkasse abgerechnet.
Privat- oder nicht versicherten Personen werden die 
Gebühren direkt in Rechnung gestellt.

Bei privat versichten Patienten wird ein Zuschlag in 
Höhe des 2,3 fachen Satzes der AOK erhoben.

Hauswirtschaftliche Versorgung (§37,1 SGB V)

Für die im Einzelfall erforderliche hauswirtschaft-
liche Versorgung beträgt der Pauschalbetrag 
pro Leistungstag     

AOK, LKK 17,45 €
VdAK 17,68 €
BKK, IKK 17,52 €

Die Kosten für Einwegmaterial und Einwegspritzen 
(analog der Sprechstundenbedarfsregelung) sowie 
die Fahrtkosten sind mit dem Preis abgegolten.

VdAK  = BEK, DAK, TK, KKH, Hamburg-Münchner 
Krankenkasse, HEK, HKK, GEK, HZK, Brühler 
Krankenkasse Solingen, BK und KEH 

Behandlungspflege (§ 37, 1 und §37,2 SGB V)

Die Leistungen der Behandlungspflege werden 
in vier Gruppen eingeteilt

Leistungsgruppe 1 AOK 8,59 €
für Pflegefachkräfte VdAK 8,62 €

LKK 8,40
BKK, IKK 8,43 €

für Pflegefachkräfte
mit 1-jährigem Abschluss AOK 8,40 €

VdAK 7,30 €
BKK, IKK 7,13 €

Leistungsgruppe II AOK, LKK 12,94 €
VdAK 12,62 €
BKK, IKK 12,25 €

Leistungsgruppe III AOK, LKK 16,57 €
VdAK 16,02 €
BKK, IKK 15,56 €

Infusionstherapie AOK 25,-- €

Die Preise der Leistungsgruppen I bis III gelten pro 
Hausbesuch. Werden innerhalb eines Hausbesuches 
Leistungen aus unterschiedlichen Leistungsgruppen 
erbracht, kommt nur der Preis der höheren Leistungsgruppe 
zur Abrechnung.
Die Preise für Leistungen der Leistungsgruppe IV
werden für den jeweiligen Einzelfall zwischen dem
Leistungserbringer und dem Leistungsträger vor 
Ort vereinbart.


